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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Kennt sie die Zahl der als „Geschenke“ deklarierten Warensendungen, die aus
Drittstaaten, insbesondere südostasiatischen Staaten, nach Baden-Württemberg
eingeführt werden? 

2. Kann sie den tatsächlichen Warenwert bzw. den hierauf jährlich potenziell ent-
fallenden Betrag der Einfuhrumsatzsteuer bzw. sonstiger Abgaben (insbeson-
dere Zölle) der als „Geschenke“ deklarierten Warensendungen beziffern?

3. Sind ihr Häufungen von Warensendungen von bestimmten Absenderadressen
(natürliche Personen, juristische Personen, Firmen) bekannt bzw. ist die Fest-
stellung solcher Häufungen möglich?

4. Wie viele Stellen sind nach ihrer Kenntnis in der Bundesfinanzdirektion Süd-
west, den Hauptzollämtern und den Zollämtern in Baden-Württemberg für die
Prüfung bzw. Verifizierung von deklarierter Wert- und Zweckangabe und
tatsächlichem Wert und Zweck der Warensendung vorgesehen?

5. Wie viel Personal ist erforderlich, um eine statistisch repräsentative Überprü-
fung dieser Warensendungen vorzunehmen?

6. Gibt es eine Kooperation mit Speditionsunternehmen oder sonstigen Import -
agenten, was den Datenaustausch bezüglich der vorgenannten Warensendun-
gen angeht?

Kleine Anfrage

des Abg. Andreas Deuschle CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft

Als „Geschenke“ deklarierte Warensendungen aus

Drittstaaten und deren Folgen für die mittelständische 

Wirtschaft in Baden-Württemberg
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7. Inwieweit sind ihr andere Bundesländer bzw. sonst innerhalb der Europäischen
Union zuständige Zollverwaltungen bekannt, die bereits Ergebnisse bei diesem
Thema erzielt haben?

8. Wie wird sichergestellt, dass potenzielle Käufer sich darüber im Klaren sind,
dass sie sich ggf. bei der Annahme oder Nicht- bzw. Fehldeklaration einer sol-
chen Warensendung strafbar machen könnten?

08. 04. 2014

Deuschle CDU

B e g r ü n d u n g

Aus den Medien ist bekannt, dass teilweise Einfuhren in die Europäische Union
unter Umgehung der zoll- und steuerrechtlichen Bestimmungen erfolgen, indem
gewerbliche Warensendungen als „Geschenke“ deklariert werden. Die in Frage
stehenden Bestimmungen dienen unter anderem dazu, wettbewerbliche Verzer-
rungen zu vermeiden. Ihre Einhaltung kann für gewerbliche Handelsbetriebe in
Baden-Württemberg von existenzieller Wichtigkeit sein. Die Kleine Anfrage soll
dazu dienen, Informationen über die tatsächlichen Verhältnisse zu erhalten.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 27. Juni 2014 Nr. 3-Z040.3/5 beantwortet das Ministerium für
Finanzen und Wirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

V o r b e m e r k u n g

Gemäß § 1 der 392. Verordnung über die Einfuhrabgabenfreiheit von Waren in
Sendungen von Privatpersonen an Privatpersonen (Kleinsendungs-Freimengen-
Verordnung – KF-VO) in Umsetzung der Artikel 25 bis 27 der Verordnung (EG)
Nr. 1186/2009 des Rates über das gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen
sind Waren in Kleinsendungen bis zu einem Warenwert je Sendung von insge-
samt 45 Euro frei von Einfuhrabgaben. Kleinsendungen im Sinne dieser Vor-
schrift sind gelegentliche Sendungen nichtkommerzieller Art, die von einer Pri-
vatperson aus einem Staat außerhalb des Europäischen Zollgebiets (sog. Dritt-
land) unentgeltlich an eine andere Privatperson gesandt werden und ausschließ-
lich zum persönlichen Ge- oder Verbrauch im Haushalt des Empfängers bestimmt
sind. 

Die Regelung wurde seinerzeit eingeführt, um eine übermäßige Belastung priva-
ter Kleinsendungen mit Steuern und Abgaben zu vermeiden, da die darin enthalte-
nen Gegenstände in der Regel bereits im Versandstaat mit Steuern belastet wor-
den sind.

Für die Verwaltung der Zölle, der Einfuhrumsatzsteuer und der sonstigen Ein-
fuhrabgaben und damit auch für die Überprüfung von nichtkommerziellen Klein-
sendungen im Sinne der o. g. Vorschrift sind die Zollbehörden der Bundesfinanz-
verwaltung zuständig. Diese unterliegen der Aufsicht des Bundesministers der
 Finanzen (Artikel 108 Grundgesetz). Zur Beantwortung der Kleinen Anfrage wur-

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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de daher die Stellungnahme der Zollabteilung des Bundesministeriums der Finan-
zen eingeholt. Diese wurde dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mit
Schreiben vom 10. Juni 2014 übersandt und liegt der nachfolgenden Beantwor-
tung der im Antrag aufgeworfenen Fragen zugrunde.

Ich frage die Landesregierung:

1. Kennt sie die Zahl der als „Geschenke“ deklarierten Warensendungen, die aus
Drittstaaten, insbesondere südostasiatischen Staaten, nach Baden-Württem-
berg eingeführt werden?

Nach Mitteilung des Bundesministeriums der Finanzen werden im Internationalen
Postzentrum am Flughafen Frankfurt am Main, der größten der fünf sog. Aus-
wechslungsstellen in Deutschland, täglich etwa 45.000 Postsendungen aus Dritt-
staaten unter Beteiligung der Zollverwaltung abgewickelt. Dabei werden auch die
Wert-, Inhalts- und Adressangaben überprüft. Erscheint die Angabe „Geschenk“
in der Zollinhaltserklärung einer Sendung nicht nachvollziehbar, z. B. weil ihre
Aufmachung auf einen kommerziellen Versender schließen lässt, wird die Sen-
dung an die für die Empfängeradresse zuständige Zollstelle weitergeleitet. Diese
prüft auch anhand des Wertes, ob es sich tatsächlich um eine Geschenksendung
handelt.

Allerdings kann aufgrund der Vielzahl der Sendungen aus Drittstaaten keine 
100 %ige Kontrolle durchgeführt werden. Bei den Kontrollen liegt aber das
 Augenmerk auch auf den als „Geschenke“ deklarierten Warensendungen.

Statistische Daten speziell zu als „Geschenke“ deklarierten Warensendungen wer-
den von der Zollverwaltung nicht erhoben. 

2. Kann sie den tatsächlichen Warenwert bzw. den hierauf jährlich potenziell ent-
fallenden Betrag der Einfuhrumsatzsteuer bzw. sonstiger Abgaben (insbeson-
dere Zölle) der als „Geschenke“ deklarierten Warensendungen beziffern?

Siehe Antwort zu 1. 

3. Sind ihr Häufungen von Warensendungen von bestimmten Absenderadressen
(natürliche Personen, juristische Personen, Firmen) bekannt bzw. ist die Fest-
stellung solcher Häufungen möglich?

Häufungen von Warensendungen von bestimmten Absenderadressen sind nicht
bekannt. Eine Feststellung solcher Häufungen wäre aufgrund der Vielzahl an
Postsendungen auch nur schwer möglich.

4. Wie viele Stellen sind nach ihrer Kenntnis in der Bundesfinanzdirektion Süd-
west, den Hauptzollämtern und den Zollämtern in Baden-Württemberg für die
Prüfung bzw. Verifizierung von deklarierter Wert- und Zweckangabe und
tatsächlichem Wert und Zweck der Warensendung vorgesehen?

Sowohl bei den zuständigen Auswechslungszollstellen, als auch bei den zustän -
digen Zollämtern (27 in Baden-Württemberg) wird u. a. anhand der Wert- und
Zweckangabe geprüft, ob es sich tatsächlich um eine Geschenksendung handelt.

5. Wie viel Personal ist erforderlich, um eine statistisch repräsentative Überprü-
fung dieser Warensendungen vorzunehmen?

Aus Sicht der deutschen Zollverwaltung findet vor dem Hintergrund der wahrzu-
nehmenden Aufgaben und der vorhandenen Ressourcen eine angemessene Über-
prüfung dieser Warensendungen statt. Zur Frage, wie viel Personal mit der Über-
prüfung von als „Geschenke“ deklarierten Postsendungen aus Drittstaaten befasst
sind, liegen keine Informationen vor, da diese Tätigkeit nicht gesondert erfasst
wird.
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6. Gibt es eine Kooperation mit Speditionsunternehmen oder sonstigen Import -
agenten, was den Datenaustausch bezüglich der vorgenannten Warensendun-
gen angeht?

Es gibt keine Kooperation hinsichtlich des Datenaustausches mit Speditionsunter-
nehmen oder sonstigen Importagenten.

7. Inwieweit sind ihr andere Bundesländer bzw. sonst innerhalb der Europäi-
schen Union zuständige Zollverwaltungen bekannt, die bereits Ergebnisse bei
diesem Thema erzielt haben?

Für die Behandlung von Postsendungen aus Drittstaaten ist in allen Mitgliedstaa-
ten das harmonisierte Zollrecht der Europäischen Union anzuwenden. Daher ist
davon auszugehen, dass auch im übrigen Gemeinschaftsgebiet eine angemessene
Überprüfung von als „Geschenke“ deklarierten Postsendungen aus Drittstaaten
stattfindet.

8. Wie wird sichergestellt, dass potenzielle Käufer sich darüber im Klaren sind,
dass sie sich ggf. bei der Annahme oder Nicht- bzw. Fehldeklaration einer sol-
chen Warensendung strafbar machen könnten?

Umfassende Informationen zu der Verfahrensweise von Postsendungen aus Dritt-
staaten werden unter www.zoll.de zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus steht so-
wohl das Informations- und Wissensmanagement der Zollverwaltung mit seiner
zentralen Auskunft als auch jede Zollstelle für Fragen zur Verfügung.

Dr. Nils Schmid

Minister für Finanzen und Wirtschaft
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